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TÄTIGKEITEN MIT DESINFEKTIONS-
MITTELN IM GESUNDHEITSDIENST
DGUV Information 207-206
In Einrichtungen des Gesundheitsdienstes werden Desinfekti-
onsmaßnahmen durchgeführt, deren Umfang und Intensität 
sich nach der bestehenden Infektionsgefahr richten.

Dabei greifen die Beschäftigten regelmäßig auf den Einsatz 
chemischer Desinfektionsmittel zurück, um die not wendige 
Reduzierung der Infektionslast zu erreichen. Dies bringt andere 
Gefährdungen mit sich, die von den schädigenden Eigenschaften 
der Desinfektionsmittelinhaltsstoffe ausgehen und bei den 
diversen Desinfektionsverfahren auf die Beschäftigten und zum 
Teil auch auf Dritte einwirken können.

Daher ist jede Unternehmensleitung verpflichtet, vor dem 
Einsatz chemischer Stoffe oder Produkte eine Gefährdungsbe-
urteilung durchzuführen, um die Expositionen am betroffenen 
Arbeitsplatz zu ermitteln, die daraus resultierenden Gefähr-
dungen der Beschäftigten zu beurteilen und die notwendigen 
Schutzmaßnahmen festzulegen.

Für diese Tätigkeiten mit Desinfektionsmitteln bestehen umfang-
reiche Vorschriften, die weitgehend auf europäischer Ebene (z. B. 
Biozid-, CLP- oder Medizinprodukte- Verordnung) reguliert und in 
nationalen Gesetzen, Verordnungen und weiteren Regeln spezi-
fiziert sind. Die aktuellen rechtlichen Vorgaben zur Sicherheit 
und zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei Tätigkeiten 
mit Desinfektionsmitteln im Gesundheitsdienst beziehen sich 
in Deutschland unter anderem auf das Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG), das Chemikaliengesetz (ChemG), das Arzneimit-
telgesetz (AMG), die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), die 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) und insbesondere 
die TRGS 525 „Gefahrstoffe in Einrichtungen der medizinischen 
Versorgung“.

Die DGUV Information 207-206 richtet sich an Einrichtungen des 
Gesundheitsdienstes. Hierzu zählen Unternehmen der human-
medizinischen Versorgung und Apotheken, deren Beschäftigte 
bestimmungsgemäß
l	� Menschen stationär oder ambulant medizinisch/zahnmedi-

zinisch untersuchen, behandeln oder pflegen,
l	� Körpergewebe, -flüssigkeiten und -ausscheidungen von 

Menschen gewinnen, untersuchen und entsorgen,
l	� Hauskrankenpflege durchführen,
l	� Rettungs- und Krankentransporte ausführen.

Einrichtungen der Veterinärmedizin können die in dieser DGUV 
Information enthaltenen Ausführungen als Orientierung heran-
ziehen, sofern die Tätigkeiten vergleichbar sind. Die TRGS 525 
umfasst auch die Veterinärmedizin.

Wird bei der Gefährdungsbeurteilung festgestellt, dass in 
Arbeitsbereichen außerhalb des Gesundheitsdienstes, insbe-
sondere in Betrieben der Wohlfahrtspflege, vergleichbare Tätig-
keiten mit Desinfektionsmitteln durchgeführt werden, können 
die hier beschriebenen Regelungen analoge Anwendung finden.

Einzelne derartige Tätigkeiten sind z. B.:
l	� Händedesinfektion in Kinder- und Jugendeinrichtungen
l	� Händedesinfektion in Einrichtungen zur Rehabilitation und 

in Heimen wie z. B. Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM) und Wohnheime für Menschen mit Behinderungen

l	� Desinfektion kleiner Flächen in Kindertagesstätten oder 
WfbM, wie z. B. Schnelldesinfektion von Wickelunterlagen

l	� Desinfektion von Flächen bei der Pflege und Betreuung von 
Menschen in WfbM und Betreuungseinrichtungen/ Wohn-
heimen für Menschen mit Behinderungen

l	� Desinfektion von Wäsche in Wäschereien in WfbM
l	� Tätigkeiten mit Desinfektionsmitteln in biologischen Labo-

ratorien
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Die DGUV Information 207-206
l	� enthält relevante Hinweise und Empfehlungen, die die 

Umsetzung von gefahrstoffbezogenen Regelungen wie Tech-
nischen Regeln für Gefahrstoffe in der Praxis erleichtern soll,

l	� weist hin auf die gesetzlichen Verpflichtungen, die sich 
aus Tätigkeiten mit Desinfektionsmitteln am Arbeitsplatz 
ergeben,

l	� informiert über die Desinfektionsmittel, die im Gesund-
heitsdienst zum Einsatz kommen, und über die möglichen 
Gesundheitsgefahren, die von ihnen ausgehen,

l	� unterstützt bei der Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung. Dies umfasst auch die Darstellung geeigneter Schutz-
maßnahmen, die sich in der Praxis bereits bewährt haben.

l	� Sie entbindet aber nicht von ergänzenden, eigenen arbeits-
platzbezogenen Ermittlungen und Gefährdungsbeurtei-
lungen.

Die DGUV Information 207-206 richtet sich an
l	� Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in Einrichtungen des 

Gesundheitsdienstes (z. B. Krankenhausleitungen,
l	� Praxisbetreiber und Praxisbetreiberinnen etc.) und Führungs-

kräfte, die für die Umsetzung der rechtlichen Anforderungen 
in Bezug auf Desinfektionsmittel (z. B. Auswahl sicherer 
Desinfektionsmittel) verantwortlich sind,

l	� Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte und 
Betriebsärztinnen,

l	� Sicherheitsbeauftragte,
l	� betriebliche Interessenvertretungen,
l	� Beschäftigte, zu deren Arbeitsalltag die Tätigkeit mit Desin-

fektionsmitteln gehört, und
l	� Hygienefachpersonal.

Die DGUV Information 207-206 gibt Hilfestellung beim Erkennen 
von Gefährdungen und bei der Umsetzung von Schutzmaß-
nahmen in Zusammenhang mit chemischen bzw. chemother-
mischen Desinfektionsverfahren. Diese Information beschäftigt 
sich nicht mit Gefährdungen durch biologische Arbeitsstoffe 
wie Infektionsgefährdungen aufgrund pathogener Mikroorga-
nismen sowie durch physikalische Faktoren wie Hitze oder Dampf 
bei thermischen Desinfektionsverfahren oder UV-C-Strahlung 
für die Oberflächendesinfektion. Einen Gesamtüberblick über 
diese und weitere Gefährdungsarten sowie Schutzmaßnahmen 
im Gesundheitsdienst bietet die DGUV Information 207-019 
„Gesundheitsdienst“ sowie speziell für Gefährdungen durch 
biologische Arbeitsstoffe die TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe 
im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“. 

Über die Desinfektion von Abfällen und Ausscheidungen infor-
mieren insbesondere die TRBA 250 und die Mitteilungen der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA). Fachbegriffe 
aus dem Gefahrstoffrecht erläutert das „Begriffsglossar zu den 
Regelwerken der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der 
Biostoffverordnung (BioStoffV) und der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV)“. Auch beschäftigt sich diese Information nicht mit 
der innerbetrieblichen Herstellung und Kennzeichnung von 
Desinfektionsmitteln. Die Gefahrstoffinformationssysteme 
„GisChem“ der BG RCI und der BGHM sowie die „GESTIS-Stoff-
datenbank“ des Instituts für Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) bieten ausführliche 
Hilfestellungen. Außerdem ist die Lagerung von Desinfektions-
mitteln kein Bestandteil dieser Information, hierzu bietet die 
BGW-Schrift „Gefahrstofflagerung“ und die TRGS 510 „Lagerung 
von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“ ausführliche 
Hilfestellungen. Zuletzt bieten die Datenbanken der zugelas-
senen und der gemeldeten Biozidprodukte der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) eine Übersicht 
über zugelassene oder im Rahmen der Übergangsfrist gemel-
dete Desinfektionsmittel.

Das Glossar in Kapitel 1 gibt eine Übersicht über wichtige 
Begriffe aus dem Bereich der Hygiene und Desinfektion. Kapitel 2 
erläutert hygienische und rechtliche Aspekte der verschiedenen 
Desinfektionsaufgaben. Kapitel 3 beschreibt die Schritte einer 
Gefährdungsbeurteilung und erläutert dabei die Gefahren der 
Desinfektionsmittelinhaltsstoffe und die allgemeingültigen 
Gefährdungen und Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit 
Desinfektionsmitteln unabhängig von verschiedenen Aufgaben. 
Aufbauend auf diese Informationsgrundlage enthalten die 
Kapitel 4 bis 10 ergänzende Hinweise zu Gefährdungen und 
Schutzmaßnahmen für spezifische Desinfektionsaufgaben. 

Diese umfassen die Hände- und Hautdesinfektion, das Verdünnen 
des Desinfektionsmittelkonzentrats zur Anwendungslösung, die 
Flächendesinfektion, die Desinfektion von Medizinprodukten, 
die Desinfektion von Dialysegeräten, die Bettendesinfektion 
und die Wäschedesinfektion. Die Inhalte der jeweiligen Kapitel 
sind mit den Inhalten in Kapitel 2 und 3 zusammenhängend zu 
beachten.

Konkrete Gefährdungen und Schutzmaßnahmen für die 
Raumdesinfektion werden in der vorliegenden Schrift nicht 
beschrieben. Für diesen Spezialfall wird auf die TRGS 522 
„Raumdesinfektion mit Formaldehyd“ verwiesen bzw. auf ein 
alternatives Verfahren der Vernebelung mit Wasserstoffperoxid.
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NULL ALKOHOL UND NULL CANNABIS 
BEI ARBEIT UND BILDUNG
Zur Entkrimininalisierung von Cannabis in Deutschland 
– Folgen für Arbeitsplätze, Arbeitsunfälle, Bildungs
einrichtungen und die gesetzliche Unfallversicherung

„Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1). Die Rege-
lungen sind eindeutig: Nach § 15 Abs. 2 DGUV Vorschrift 1 
dürfen Versicherte sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen 
oder anderen berauschenden Mitteln nicht in einen Zustand 
versetzen, durch den sie sich selbst oder andere gefährden 
können. Gleichzeitig dürfen Unternehmer nach § 7 Abs. 2 DGUV 
Vorschrift 1 Versicherte, die erkennbar nicht in der Lage sind, eine 
Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere auszuführen, mit dieser 
Arbeit nicht beschäftigen.

Die gesetzliche Unfallversicherung verbindet ihre Positionierung 
mit folgenden Forderungen an die Politik:
l	� Cannabiskonsum darf nicht dazu führen, dass man sich 

selbst oder andere gefährdet. Hierüber besteht Konsens. 
Schwierigkeiten bestehen jedoch mit Blick auf die Frage, wie 
im Verdachtsfall eine Beeinträchtigung des Reaktionsvermö-
gens durch Cannabis festgestellt werden kann. Die Entkri-
minalisierung von Cannabis ist daher mit der Förderung 
von Forschungsprojekten zu verbinden, um evidenzbasierte 
Kriterien für eine Beeinträchtigung des Verhaltens- und 
Reaktionsvermögens durch den Konsum von Cannabis zu 
identifizieren, die zu einer Selbst- und/oder Fremdgefähr-
dung führen kann.

l	� Die Debatte über die „Freigabe“ von Cannabis darf nicht dazu 
führen, dass die Wirkung von Cannabis verharmlost wird. Die 

Die geplante Freigabe des Konsums von Cannabis in Deutsch-
land ist im Koalitionsvertrag der Bundesregierung 2021-2025 
verankert. Dem Kabinett der Bundesregierung wurde vom 
Bundesgesundheitsministerium (BMG) am 16. August 2023 
ein entsprechender Gesetzesentwurf vorgelegt. Parallel zum 
positiven Kabinettsbeschluss des Gesetzentwurfes wurde vom 
BMG der Startschuss für eine Cannabis-Präventionskampagne 
gegeben.

POSITIONIERUNG DER GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG

Vor diesem Hintergrund positioniert sich die gesetzliche Unfall-
versicherung wie folgt: Als Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung treten Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sowie 
ihr Spitzenverband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung e. V. (DGUV) dafür ein, Alkohol und Cannabis am Arbeits-
platz und in Bildungseinrichtungen gleich zu behandeln. Das 
heißt: In beiden Fällen muss ein Konsum, der zu Gefährdungen 
an Arbeitsplätzen und in Bildungseinrichtungen führen kann, 
ausgeschlossen sein. Deshalb: NULL Alkohol und NULL Cannabis 
bei Arbeit und Bildung.

Die Unfallversicherungsträger und die DGUV verweisen in 
diesem Zusammenhang auf ihre Unfallverhütungsvorschrift 
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Entkriminalisierung von Cannabis ist daher mit öffentlich-
keitswirksamen Informationskampagnen zu verbinden, die 
über die Wirkung von Cannabis aufklären und insbesondere 
klar auf die damit verbundenen Risiken für Sicherheit und 
Gesundheit hinweisen.

Die gesetzliche Unfallversicherung unterstützt Unternehmen 
und Einrichtungen bereits seit Jahren mit Beratung und Infor-
mationen zur betrieblichen Suchtprävention und zu Auswir-
kungen des Konsums von Betäubungsmitteln auf Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit.

Diese Aktivitäten umfassen heute schon den Konsum von 
Cannabis. Mit Blick auf die geplanten gesetzlichen Änderungen 
werden Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und die DGUV 
ihre bestehenden Aktivitäten fortführen – auch im Zusammen-
spiel mit anderen Akteurinnen und Akteuren in der betrieblichen 
und schulischen Prävention.

HINTERGRUND

Höhere Gefährdungen unter Einfluss von Alkohol und Drogen
Alkohol am Arbeitsplatz stellt seit Jahrzehnten ein Problem dar, 
bei dem niemand wegschauen kann. Untersuchungen zeigen, 
dass etwa 10 % der Arbeitnehmenden übermäßig viel Alkohol 
konsumieren, wodurch die Konzentration am Arbeitsplatz 
nachlässt. Nach Schätzungen des Forschungsinstitutes „Sucht 
Schweiz“ sollen 20 % aller Arbeitsunfälle auf Alkoholkonsum 
zurückzuführen sein. Cannabis-Konsum kann die Verkehrs-
tüchtigkeit im Straßenverkehr beeinträchtigen. Neben der ggf. 
adäquaten rechtlichen Behandlung sind bei Cannabis-Konsu-
menten auch Auswirkungen am Arbeitsplatz und bei Arbeits-
unfällen sowie in Bildungseinrichtungen zu erwarten. Bekannte 
mögliche kurzfristige Auswirkungen des Cannabis-Konsums 
sind beispielsweise erhöhte Lichtempfindlichkeit, Euphorisie-
rung, die Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses, erhöhte 
Risikobereitschaft oder Gleichgültigkeit gegenüber Gefahren 
sowie verlängerte Reaktionszeiten.

In Bildungseinrichtungen führt Cannabis-Konsum zu Beein-
trächtigungen des Lernens und zu unmittelbaren Gefährdungen 
in Schule, Ausbildung und Studium, z. B. im Sportunterricht oder 
bei der Werkzeugnutzung und Maschinenbedienung. Besonders 
negative langfristige Folgen sind bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zu erwarten. Da das Gehirn sich im Alter zwischen 
17 und 25 Jahren in einer komplexen Umstrukturierungsphase 
befindet, die durch den Konsum von Cannabis beeinträchtigt 
wird, besteht u. a. die erhöhte Gefahr langfristig eingeschränkter 
kognitiver Leistungsfähigkeit und damit schlechter oder 
fehlender Bildungsabschlüsse.

Die Wirkungen von Cannabis sind zwar beim Menschen indi-
viduell unterschiedlich, aber in jedem Falle sind sie nicht mit 
einer verantwortungsvollen Ausübung von vielen Tätigkeiten 
und den Leistungsanforderungen in Straßenverkehr, Schule, 
Ausbildung, Studium und Beruf vereinbar – dies insbesondere, 
wenn Dritte wie Kolleginnen und Kollegen und Mitschülerinnen 
und Mitschüler durch nicht situationsgerechtes wie verzögertes 
Handeln oder Nicht- handeln gefährdet werden können. Gleich-
wohl besteht hier für viele Tätigkeiten noch Bedarf für Forschung 
und juristische Begleitung.

Cannabis und Arbeit und Bildung
Ein Cannabis-Konsum in der Freizeit lässt sich am Arbeitsplatz 
oder einer Bildungseinrichtung im Allgemeinen ohne eine regel-
mäßige Testverpflichtung nicht nachweisen.

Es ist möglich, dass viele Cannabis-Konsumenten ihre Aufgaben 
am Arbeitsplatz ebenso sorgfältig wie Beschäftigte erledigen, die 
keine Drogen konsumiert haben.

Arbeitgeber können in der Regel nicht erkennen, ob und in 
welchem Umfang Beschäftigte Cannabis in ihrer Freizeit zum 
„Genuss“ konsumieren oder nicht. Dennoch stellen diese 
Beschäftigten für andere auf Grund der häufigen Cannabis-
Wirkungen eine potenzielle Gefahr dar.

Ein regelmäßiger Konsum wird insbesondere bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in Bildungseinrichtungen durch deut-
liche Leistungseinschränkungen und Persönlichkeitsverände-
rungen auffallen. Bildungseinrichtungen sollten dem mit frühen 
Präventionsangeboten entgegenwirken.

Arbeits- oder Wegeunfälle unter Cannabis-Einfluss 
Derzeit führen in Deutschland Arbeits- oder Wegeunfälle unter 
Cannabis-Einfluss nicht zwingend zum Leistungsausschluss 
der gesetzlichen Unfallversicherung (Sozialgericht Osnabrück 
im Urteil vom 07.02.2019/S19U40/18 zu einem Radfahrer- 
Wegeunfall mit unfallverursachendem Fehlverhalten bei 10 ng 
THC im Blut), da es im Unterschied zu Alkohol keine gesicherte 
Dosis-Wirkung-Beziehung und damit auch keinen Wert für eine 
absolute Fahruntüchtigkeit gibt. In Analogie zur Fahrtüchtigkeit 
unter Alkohol kann für eine Einschätzung und Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit unter Cannabiseinwirkung – insbesondere bei 
verantwortungsvollen Tätigkeiten mit Auswirkungen für andere 
– eine Beeinträchtigung der Leistungs- und Reaktionsfähigkeit 
angenommen werden.

Grenzwerte
Auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar wurde diskutiert, ob im 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht die Möglichkeit einer 
Gleichbehandlung von Alkohol und Cannabis besteht. Derzeit 
gibt es für den Straßenverkehr einen Alkohol-Grenzwert von 0,5 
Promille und einen nur messtechnisch begründeten Cannabis-
Grenzwert von 1 ng THC pro ml Blut, ab denen Fahrten als 
unter Drogeneinfluss ausgeführt geahndet werden können. 
Der Verkehrsgerichtstag 2022 hat dem Gesetzgeber deshalb 
empfohlen, den derzeit angewandten Grenzwert für die THC-
Konzentration von 1 ng THC pro ml Blutserum angemessen 
heraufzusetzen.

Festzuhalten ist, dass für viele Tätigkeiten weiterer Bedarf für 
Forschung und juristische Begleitung insbesondere hinsichtlich 
der Handhabung möglicher Interventionen besteht.

Weitergehende Informationen finden  
Sie unter www.sichere-feuerwehr.de  
mit dem Webcode w444

FEUERWEHReinsatz:nrw 5/2024  49

UNFALLKASSE NRW


